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Titel: Opt-Out bei ePA nicht durch Abrechnungsregularien konterkarieren

Beschluss

Auf Antrag von Dr. Christian Messer, Wieland Dietrich, Christa Bartels, Dr. Matthias 
Bloechle, Dr. Klaus J. Doubek und Dr. Martin Eichenlaub (Drucksache Ic - 94) beschließt 
der 128. Deutsche Ärztetag 2024: 

Eine Verknüpfung von Befüllung der elektronischen Patientenakte (ePA) und tragender 
ökonomischer Bedingungen für Arztpraxen konterkariert die von Gesetzgeber eingeräumte 
Opt-Out-Lösung für Patientinnen und Patienten.

Begründung:

Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) sieht für Arztpraxen Pauschalen 
vor, die unter Umständen ökonomisch tragend sind und die gleichzeitig u. a. an die 
Bedingung der Befüllung von ePAs geknüpft sind.

Eine derartige Verknüpfung würde möglicherweise Ärztinnen und Ärzten aus 
ökonomischen Zwängen veranlassen, dem Wunsch von Patientinnen und Patienten nach 
einer Opt-Out-Lösung entgegenzuwirken. In eine solche Konfliktsituation sollen Ärztinnen 
und Ärzte aber nicht gebracht werden. Daher verbietet sich eine derartige Verknüpfung.
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